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Dienst- und Probenbetrieb der musiktreibenden Züge und Abteilungen der Feuerwehren 
Hier:  Hinweise 
 
Bezug:  

1. Niedersächsische Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus vom 
08.06.2020  

2. Erlass MI, Hinweise zur Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit der Feuerwehren in 
Niedersachsen vom 15.05.2020 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
 
die allgemeine Strategie zur Verlangsamung der Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus wirkt sich 
auch in Niedersachsen auf den Dienstbetrieb der Feuerwehren, Hilfsorganisationen und aller 
anderen Gefahrenabwehr-Organisationen aus. Von den jeweiligen Maßnahmen ist nicht nur der 
Ausbildungs- und Einsatzdienst betroffen, sondern auch Veranstaltungen und sonstige 
Zusammenkünfte, die zur Erhöhung der Ausbreitung des Virus beitragen können. Die 
niedersächsischen Feuerwehren stellen, gemeinsam mit den anderen 
Gefahrenabwehrorganisationen der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr, eine tragende Säule der 
Daseinsvorsorge in der jetzigen Situation dar. Den überwiegend ehrenamtlich mitwirkenden 
Helferinnen und Helfern gilt bei der Bewältigung der derzeitigen Lage Dank und Anerkennung. Bei 
der stattfindenden Lockerung von Einschränkungen muss weiterhin dem Erhalt der Einsatzfähigkeit 
der Feuerwehren besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, daher ist die Übertragung von 
allgemeinen Freigaben genau zu prüfen. 
 
Mit der Änderung der Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus mit Wirkung 
vom 08.06.2020 sind Änderungen in Kraft getreten, die auch Auswirkungen für die musiktreibenden 
Züge und Abteilungen in den Feuerwehren haben. 
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Mit der Interpretation zur Anwendung des § 2 h in der Verordnung (Bezug 1.) ist für Bläserensembles 
und Bläserorchester sowie Chöre zudem nur ein Instrumental- und Vokalunterricht im 
Einzelunterricht oder im Kleingruppenunterricht mit nicht mehr als vier Personen zulässig. Damit 
kann ein eingeschränkter Probenbetrieb erfolgen. Es wird derzeit in Abstimmung mit dem 
Landesfeuerwehrverband Niedersachsen dringend empfohlen, diesen Probenbetrieb nicht in den 
Räumlichkeiten der Feuerwehrhäuser durchzuführen, die insbesondere von der Einsatzabteilung 
genutzt werden. Zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft wird empfohlen, eine strikte Trennung 
aufrechtzuerhalten. Soweit um das Feuerwehrwehrhaus geeignete Freiflächen vorhanden sind, ist 
es aus hiesiger Sicht zu vertreten, wenn dort Proben stattfinden und der Zugang zu im 
Feuerwehrhaus gelagerten Instrumenten gewährt wird. Gleichzeitig kann die Benutzung der 
sanitären Anlagen unter Hinweis auf örtlich einzuhaltende Hygienemaßnahmen gestattet werden. 
 
Die Aufnahme des § 1 Absatz 5 c in die Verordnung (Bezug 1.) lässt kulturelle Veranstaltungen unter 
freiem Himmel zu. Hierunter sind auch öffentliche Auftritte der musiktreibenden Züge und 
Abteilungen in den Feuerwehren zu subsummieren und damit unter den in § 1 Absatz 5 c genannten 
Randbedingungen möglich. 
 
Die verbindende Kraft und kulturelle Bedeutung der Musik, insbesondere der musiktreibenden Züge 
und Abteilungen der Feuerwehren, nehmen einen wichtigen Stellenwert in den Feuerwehren und 
Gemeinden ein. Daher setzen sich alle Beteiligten auch weiterhin für vertretbare 
Lockerungsmaßnahmen in zukünftigen Maßnahmen ein. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 
 
 
Wickboldt (wegen elektronischer Versendung nicht schlussgezeichnet) 

 


